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MUNDIGKEITSALTER 18

SAEB-Mitteilungen, Juni 95: Neues aus Gesetzgebung und Rechtsprechung

BEHINDERUNG UND RECHT:

HERABSETZUNG

DES MUNDIGKEITSALTERS

Von Georges Pestalozzi-Seger

ine bedeutende Andérung unseres

Zivilgesetzbuches ist vom eidgendssi-
schen Parlament am 7. Oktober 1994
ohne grossere politische Diskussionen
verabschiedet worden: Die Herabset-
zung des Mindigkeitsalters vom 20. auf
das 18. Altersjahr. Da von keiner Seite
das Referendum ergriffen worden ist,
hat der Bundesrat die Gesetzesrevision
auf den 1. Januar 1996 in Kraft gesetzt.
Welches sind die praktischen Konse-
quenzen dieser Revision, insbesondere
fiir behinderte Menschen?

Miindigkeit als Voraussetzung
der Handlungsfahigkeit

Der neue Art. 14 ZGB lautet wortlich:
«Miindig ist, wer das 18. Altersjahr voll-
endet hat.» Mindigkeit ist — nebst der
Urteilsfahigkeit — eine der Voraussetzun-
gen der Handlungsfahigkeit, das heisst
der Fahigkeit, durch eigene Handlungen
Rechte und Pflichten zu begrinden.
Junge Erwachsene werden sich somit
kinftig ab 18 Jahren vertraglich ver-
pflichten, Uber ihre Ausbildung und
Arbeit entscheiden und heiraten kén-
nen, ohne die Zustimmung ihrer Eltern
einholen zu mussen.

Unterhaltspflicht der Eltern

Wenn die Eltern auch keinen rechtlichen
Einfluss mehr auf die Gestaltung des
Lebens ihrer 18jahrigen Kinder mehr
haben, so werden sie andererseits doch
noch nicht ganz aus ihren Pflichten
entlassen. Der Gesetzgeber hat dafur
gesorgt, dass die Unterhaltspflicht tGber
das Miundigkeitsalter hinaus fur die
Dauer der Ausbildung weiterbesteht.
Der leicht modifizierte Art. 277 ZGB
lautet: «Die Unterhaltspflicht der Eltern
dauert bis zur Mundigkeit des Kindes.
Hat es dann noch keine angemessene
Ausbildung, so haben die Eltern, soweit
es ihnen nach den gesamten Umstan-
den zugemutet werden darf, fir seinen
Unterhalt aufzukommen, bis eine ent-
sprechende Ausbildung ordentlicher-
weise abgeschlossen werden kann.»
Wann eine Ausbildung angemessen ist
und wann ein ordentlicher Abschluss
erwartet werden darf, sind Fragen, die

wohl weiterhin ab und zu die Gerichte
beschaftigen werden...

Entmiindigung von geistig
behinderten Menschen

Bei schwer geistig behinderten Men-
schen, denen die Urteilsfahigkeit im
Hinblick auf wesentliche Lebensfragen
fehlt, fuhrt die Mundigkeit nicht zur
Handlungsfahigkeit: Diese Menschen
konnen somit durch eigene Handlungen
keine Rechte und Pflichten begriinden
und sie kdnnen — rein rechtlich — auch
nicht mehr von ihren Eltern vertreten
werden. In diesen Fallen stellt sich somit
die Frage, ob nach Erreichen der
Mundigkeit nicht ein Entmudigungsver-
fahren eingeleitet und nach erfolgter
Entmindigung eine Vormundschaft
errichtet oder die elterliche Gewalt ver-
langert werden soll.

Die Eltern von schwer geistig behin-
derten Menschen werden sich diese
Fragen nun nicht erst vor dem 20.
Geburtstag ihres Kindes stellen mussen,
sondern bereits vor dem 18. Geburts-
tag, in einer Zeit, in der die kunftigen
Arbeits-, Beschaftigungs- und Wohnver-
haltnisse noch haufig ungewiss sind.
Dieser Entscheid wird zusatzlich
erschwert durch die uneinheitliche
Praxis in den Kantonen und Gemeinden:
Wahrenddem an einzelnen Orten die
Entmindigung von Amtes wegen ein-
geleitet wird, gehen immer mehr Vor-
mundschaftsbehorden davon aus, dass
eine Entmindigung nur dann ins Auge

gefasst werden soll, wenn die faktische
Vertretung der Kinder durch ihre Eltern
und allenfalls eine rechtliche Beistand-
schaft den Schutz des erwachsenen gei-
stig behinderten Menschen nicht zu
gewabhrleisten vermogen.

Bei der IV
bleibt alles beim alten

Bei den IV-Leistungen sind bisher zwei
Bereiche von Eingliederungsmassnah-
men mit der Minderjahrigkeit verknlpft
gewesen:

— die medizinischen Massnahmen bei
Geburtsgebrechen gemadss Art. 13
IVG, worunter auch die Beitrdge an
die Hauspflege gemadss Art. 4 IVV
fallen; und

— die Beitrage an die Sonderschulung
sowie die padagogisch-therapeuti-
schen Massnahmen.

Mit der Herabsetzung des Mundigkeits-
alters wadren diese Massnahmen nur
noch bis zum 18. Altersjahr moglich
gewesen, was zu einem teilweise ein-
schneidenden Leistungsabbau gefiihrt
hatte. Der Gesetzgeber hat dies gltckli-
cherweise ausdriicklich ausschliessen
wollen: Die Sonderschulmassnahmen
und die medizinischen Massnahmen bei
Geburtsgebrechen werden weiterhin bis
zum vollendeten 20. Altersjahr gewahrt,
wozu der Wortlaut einer Reihe von
Artikeln im IVG gedndert werden
musste! |

Schweizerischer Fachhochschulrat

WEITERES MITGLIED

Die Plenarversammlung der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz hat den
Zurcher Erziehungsdirektor Prof. Ernst
Buschor zum Mitglied des Fachhoch-
schulrates ernannt. Dem Fachhoch-
schulrat unter dem Vorsitz von Regie-
rungsrat Hans Ulrich Stoéckling, St.
Gallen, gehoren damit, neben dem

Prasidenten, Regierungsvertreter aus
allen vier Regionalkonferenzen der EDK
und aus dem Kanton Tessin an.

Der Fachhochschulrat hat seine Arbei-
ten am 1. Juni dieses Jahres aufgenom-
men.




	SAEB-Mitteilungen, Juni 95 : neues aus Gesetzgebung und Rechtsprechung : Behinderung und Recht : Herabsetzung des Mündigkeitsalters

